
     Radiointerview:

Wie man Urlaub vererben kann
UnserRadio sprach mit Christian Gernoth

Frage: Ich habe vor Kurzem gehört, dass man jetzt Urlaub auch vererben kann.
Herr Gernoth, das kann doch gar nicht stimmen, oder?

Gernoth: Das stimmt wirklich. Sie haben sich da nicht verhört. Diese Möglichkeit hat ein Urteil des
Europäischen Gerichtshofs, das Mitte Juni 2014 ergangen ist, eröffnet.

Frage: Wie funktioniert dann das Vererben von Urlaub?

Gernoth: Bis zu dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs hat das höchste deutsche Arbeitsgericht,
das Bundesarbeitsgericht, die Meinung vertreten: Wer stirbt, braucht keine Erholung mehr.
Danach würde der Urlaubsanspruch mit dem Tod verfallen. Nun hat der Europäische Gerichtshof
aber das Gegenteil entschieden. Der Anspruch eines jeden Arbeitnehmers auf bezahlten
Erholungsurlaub ist ein bedeutsamer Grundsatz des Arbeitsrechts. Zudem stellt der Europäische
Gerichtshof klar, dass ein Arbeitnehmer Anspruch auf eine finanzielle Urlaubsabgeltung hat, wenn
sein Arbeitsverhältnis endet und es deswegen nicht mehr möglich ist, dass er seinen Urlaub
nimmt.
Die europäischen Richter sehen diesen Anspruch auf finanzielle Urlaubsabgeltung als normalen
Anspruch auf Geld an, der auch vererbt werden kann.
Würde der Anspruch durch Tod des Arbeitnehmers einfach wegfallen, hätte dies zur Folge, dass
ein zufälliges und nicht beherrschbares Ereignis, das der Tod ja ist, zum vollständigen rückwirkenden
Verlust des Anspruchs auf bezahlten Jahresurlaub führt.
Damit hat der EUGH der bisherigen deutschen arbeitsrechtlichen Rechtsprechung eine Abfuhr
erteilt.
Seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs gilt der Anspruch auf Urlaubsabgeltung als normaler
Anspruch auf Zahlung von Geld, der dann auch wie jeder andere Anspruch vererbt werden kann

Frage: Gibt es für die Vererbung des Urlaubsanspruchs besondere Voraussetzungen?

Gernoth: Nein. Es muss nicht einmal zu Lebzeiten des Verstorbenen ein entsprechender Urlaubsantrag
gestellt werden.
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